
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Thomas Gehring,  Ulrich Leiner 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 18.08.2016

Alpenplan und weiteres Verfahren am Riedberger Horn

Mit Schreiben vom 02.01.2015 haben die Gemeinden Bal-
derschwang und Obermaiselstein im Ldkrs. Oberallgäu, die 
der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Hörnergruppe angehö-
ren, den Antrag auf Durchführung eines Zielabweichungs-
verfahrens des Landesentwicklungsprogramms (LEP) 
gestellt, mit dem Ziel, in der Alpenschutzzone C am Ried-
bergerhorn durch die Aufstellung eines Teilflächennutzungs-
plans eine Verbindung und zugleich eine Erweiterung der 
Skigebiete Grasgehren und Balderschwang mittels Errich-
tung und Betrieb einer Verbindungsbahn zu ermöglichen. 
Um diese Zielabweichung seitens der Staatsregierung aus-
zusprechen, sieht das Verfahren im Bayerischen Landes-
planungsgesetz (BayLPlG) vor, dass die Zulassung einer 
Zielabweichung durch das Staatsministerium der Finanzen, 
für Landesentwicklung und Heimat als oberste Landespla-
nungsbehörde „im Einvernehmen mit den fachlich berührten 
Staatsministerien“ erfolgen muss. Die beantragte Zielabwei-
chung hat nach einer Stellungnahme des Landesamts für 
Umwelt (LfU) erhebliche Auswirkungen auf den Naturhaus-
halt, das Landschaftsbild und den Bodenschutz. Das hierfür 
zuständige Staatsministerium für Umwelt und Verbraucher-
schutz hat sich bereits ablehnend zu dem Antrag auf Ziel-
abweichung geäußert und fachliche und rechtliche Gründe 
gegen eine Bergbahn mit Skipiste in der Alpenschutzzone C 
vorgebracht.

In der Kabinettssitzung vom 19.07.2016 wurde eine Än-
derung des Landesentwicklungsprogramms als neuer Vor-
schlag zur Ermöglichung des Baus einer Bergbahn in der 
bestehenden Alpenschutzzone C vorgestellt, sowie die 
Durchführung einer Befragung der Bürgerinnen und Bürger 
in den Gemeinden Obermaiselstein und Balderschwang an-
geregt. Der Ministerrat hat  das Staatsministerium der Fi-
nanzen, für Landesentwicklung und Heimat beauftragt, für 
den Fall eines positiven Ausgangs der Bürgerbeteiligung die 
notwendigen Schritte zur Änderung der Zonenabgrenzun-
gen am Riedberger Horn sowie am Wannenkopf einzulei-
ten. Alternativ soll das Staatsministerium eine Änderung des 
Landesentwicklungsprogramms (LEP) mit dem Ziel prüfen, 
im Alpenplan C Seilbahnen, Lifte und Skiabfahrten landes-
planerisch unter bestimmten naturschonenden Vorausset-
zungen zu ermöglichen.

Bei einem Besuch am Riedberger Horn hat der für Lan-
desentwicklung zuständige Finanzminister zudem einen 
weiteren Vorschlag gemacht, nämlich die bestehende Al-
penplanzone C in diesem Bereich in die Zone B abzustufen.

Wir fragen die Staatsregierung:

1.   Impliziert der Kabinettsbeschluss vom 19.07.2016, in 
dem neue Verfahrensvorschläge erwogen werden, 
dass die oberste Landesplanungsbehörde das Ziel-
abweichungsverfahren negativ bescheiden wird, und 
ist der VG Hörnergruppe die Ablehnung ihres Antrags 
schon mitgeteilt worden?

2. a)  Welche Legitimation ergibt sich aus Sicht der Staats-
regierung aus einem Votum zweier Gemeinden im 
Landkreis Oberallgäu, im gesamten bayerischen Al-
penraum eine generelle „Änderung des LEP mit dem 
Ziel vorzunehmen, im Alpenplan C Seilbahnen, Lifte 
und Skiabfahrten landesplanerisch unter bestimmten 
naturschonenden Voraussetzungen zu ermöglichen“ 
(vgl. vorgestellte Variante 2 laut Kabinettsbeschluss 
vom 19.07.16)?

 b) Beabsichtigt die Staatsregierung im Falle eines sol-
chen Vorgehens, ein Votum sämtlicher Gemeinden 
mit entsprechenden Planungen im bayerischen Alpen-
raum anzuregen?

 c) Wie wäre eine Entscheidung zu werten, in der in den 
beiden Gemeinden (die unterschiedlich groß sind) ab-
weichende Ergebnisse zustande kommen?

3. a) Wie lässt sich eine generelle Öffnung der Alpenplanzo-
ne C für „sanfte“ Erschließungsmaßnahmen aus Sicht 
des Alpen- und Naturschutzes begründen?

 b) Wie definiert die Staatsregierung dann „Ruhezonen“, 
die gemäß Art. 11 (3) des Naturschutzprotokolls aus-
gewiesen sind und für die bisher die Gebiete des Al-
penplans Zone C angemeldet wurden?

 c) Wie lässt sich eine generelle Verkleinerung der Ruhe-
zonen im Alpenplan C durch Erschließungsmaßnah-
men mit dem Art. 11 (1) in Einklang bringen, der von 
den Vertragsparteien fordert, „bestehende Schutzge-
biete im Sinne ihres Schutzzwecks zu erhalten, zu 
pflegen und, wo erforderlich, zu erweitern sowie nach 
Möglichkeit neue Schutzgebiete auszuweisen. Sie 
treffen alle geeigneten Maßnahmen, um Beeinträch-
tigungen oder Zerstörungen dieser Schutzgebiete zu 
vermeiden.“?

4. a) Teilt die Staatsregierung die Auffassung des Landes-
amtes für Umwelt, dass der Hang aufgrund der geolo-
gischen Situation nur mäßig stabil bis instabil ist und 
somit im Sinn von Art. 14 des Bodenschutzprokolls der 
Alpenkonvention in größeren Teilen als labiles Gebiet 
zu bezeichnen ist?

 b) Falls Frage 4 a mit „nein“ beantwortet wird, was ver-
steht die Staatsregierung unter einem „labilen Gebiet“ 
im Sinne des Bodenschutzprotokolls der Alpenkon-
vention?
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5. a) Falls eine Verschiebung der Zone C in Richtung Wei-
herkopf geplant ist, welches Verfahren und welche 
Stellungnahmen wären dafür erforderlich?

 b) Werden Bürgerinnen und Bürger der davon betroffe-
nen Gemeinden bzw. die Gemeinderatsgremien eben-
falls um ihre Zustimmung gefragt werden?

 c) Welchen Stellenwert hat eine solche Zustimmung bzw. 
Ablehnung?

6. a) Falls eine Abwertung der Alpenschutzzone C am Ried-
berger Horn in die Zone B erwogen wird, wie ist eine 
solche Abwertung naturschutzfachlich und vor dem 
Hintergrund der Alpenkonvention begründet?

 b) Wie ist das Verfahren der Abwertung von C nach B?
 c) Wer gibt Stellungnahmen dazu ab?

7. a) Stimmt die Staatsregierung der Aussage des Landes-
bundes für Vogelschutz zu, dass es sich beim Ried-
berger Horn aufgrund der bedeutenden Population 
des Birkhuhns (5 % des deutschen Bestandes) um ein 
faktisches europäisches Vogelschutzgebiet handelt?

 b) Wenn nein, wie groß müsste die Birkhuhnpopulation 
sein, um eine solche Einstufung zu rechtfertigen?

 c) Wenn ja, welche Konsequenzen sieht die Staatsregie-
rung für das geplante Projekt?

8.  Wie bewertet die Staatsregierung die Entscheidung 
des österreichischen Verwaltungsgerichtshofs zum 
Bodenschutzprotokoll der Alpenkonvention (Entschei-
dung Mutterer Alm 2004), in der festgestellt wurde, 
dass das Genehmigungsverbot für Skipisten in labi-
len Gebieten nicht durch Auflagen außer Kraft gesetzt 
werden kann, dass die Durchführung von Ausgleichs-
maßnahmen für labile Gebiete nicht vorgesehen ist 
und dass als „labil“ nicht nur ein Rutschhang im Sin-
ne einer Massenbewegung gilt, sondern Wortlaut und 
Zweck der Bestimmung auch das langsame Hangkrie-
chen, Gleitungen, Muren und Steinschlag erfassen?

 

 

 

Antwort
des Staatsministeriums der Finanzen, für Landesent-
wicklung und Heimat
vom 04.10.2016

die Schriftliche Anfrage der Herren Abgeordneten Thomas 
Gehring und Ulrich Leiner vom 18. August 2016 betreffend 
Alpenplan und weiteres Verfahren am Riedberger Horn wird 
im Einvernehmen mit dem Staatsministerium für Umwelt 
und Verbraucherschutz wie folgt beantwortet:

1.   Impliziert der Kabinettsbeschluss vom 19.07.2016, 
in dem neue Verfahrensvorschläge erwogen wer-
den, dass die oberste Landesplanungsbehörde 
das Zielabweichungsverfahren negativ beschei-
den wird, und ist der VG Hörnergruppe die Ableh-
nung ihres Antrags schon mitgeteilt worden?

Derzeit ruht das Zielabweichungsverfahren.

2. a)  Welche Legitimation ergibt sich aus Sicht der 
Staatsregierung aus einem Votum zweier Gemein-
den im Landkreis Oberallgäu, im gesamten baye-
rischen Alpenraum eine generelle „Änderung des 
LEP mit dem Ziel vorzunehmen, im Alpenplan C 
Seilbahnen, Lifte und Skiabfahrten landesplane-
risch unter bestimmten naturschonenden Voraus-
setzungen zu ermöglichen“ (vgl. vorgestellte Vari-
ante 2 laut Kabinettsbeschluss vom 19.07.16)?

Die Bürgerbefragungen in den Gemeinden Obermaiselstein 
und Balderschwang dienen dazu, ein Meinungsbild vor Ort 
über das Skiprojekt am Riedberger Horn zu erhalten.

 b) Beabsichtigt die Staatsregierung im Falle eines 
solchen Vorgehens, ein Votum sämtlicher Gemein-
den mit entsprechenden Planungen im bayeri-
schen Alpenraum anzuregen?

Aktuelle Planungen von Gemeinden in der Zone C sind nicht 
bekannt.

 c) Wie wäre eine Entscheidung zu werten, in der in 
den beiden Gemeinden (die unterschiedlich groß 
sind) abweichende Ergebnisse zustande kom-
men?

In den Bürgerbefragungen am 18. September 2016 haben 
sich die Bürger in beiden Gemeinden mehrheitlich für das 
Vorhaben ausgesprochen.

3. a) Wie lässt sich eine generelle Öffnung der Alpen-
planzone C für „sanfte“ Erschließungsmaßnah-
men aus Sicht des Alpen- und Naturschutzes be-
gründen?

 b) Wie definiert die Staatsregierung dann „Ruhezo-
nen“, die gemäß Art. 11 (3) des Naturschutzproto-
kolls ausgewiesen sind und für die bisher die Ge-
biete des Alpenplans Zone C angemeldet wurden?

Die erforderliche Prüfung ist noch nicht abgeschlossen. 
Deshalb kann zu beiden Fragestellungen zum jetzigen Zeit-
punkt noch keine Aussage getroffen werden.

 c) Wie lässt sich eine generelle Verkleinerung der Ru-
hezonen im Alpenplan C durch Erschließungsmaß-
nahmen mit dem Art. 11 (1) in Einklang bringen, 
der von den Vertragsparteien fordert, „bestehende 
Schutzgebiete im Sinne ihres Schutzzwecks zu er-
halten, zu pflegen und, wo erforderlich, zu erwei-
tern sowie nach Möglichkeit neue Schutzgebiete 
auszuweisen. Sie treffen alle geeigneten Maßnah-
men, um Beeinträchtigungen oder Zerstörungen 
dieser Schutzgebiete zu vermeiden.“?

Nach der Rechtsprechung des Bayerischen Verfassungsge-
richtshofs (Entscheidung vom 13. September 2012 – Az. Vf. 
16-VII-11) sowie des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs 
(Urteil vom 1. Juni 2015 – Az. 2 N 13.2220) kann Art. 11 
Abs. 1 des Naturschutzprotokolls kein zwingendes Verbot, 
Schutzgebiete zu verkleinern, entnommen werden.

4. a) Teilt die Staatsregierung die Auffassung des Lan-
desamtes für Umwelt, dass der Hang aufgrund der 
geologischen Situation nur mäßig stabil bis insta-
bil ist und somit im Sinn von Art. 14 des Boden-
schutzprokolls der Alpenkonvention in größeren 
Teilen als labiles Gebiet zu bezeichnen ist?
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 b) Falls Frage 4 a mit „nein“ beantwortet wird, was 
versteht die Staatsregierung unter einem „labilen 
Gebiet“ im Sinne des Bodenschutzprotokolls der 
Alpenkonvention?

Art. 14 Abs. 1 des Bodenschutzprotokolls der Alpenkonven-
tion bezieht sich nach seinem klaren Wortlaut auf die Pisten-
genehmigung; die Prüfung erfolgt durch die zuständigen Be-
hörden in dem entsprechenden Genehmigungsverfahren.

5. a) Falls eine Verschiebung der Zone C in Richtung 
Weiherkopf geplant ist, welches Verfahren und 
welche Stellungnahmen wären dafür erforderlich?

 b) Werden Bürgerinnen und Bürger der davon betrof-
fenen Gemeinden bzw. die Gemeinderatsgremien 
ebenfalls um ihre Zustimmung gefragt werden?

 c) Welchen Stellenwert hat eine solche Zustimmung 
bzw. Ablehnung?

Eine Verschiebung der Zone C in Richtung Weiherkopf 
(nördlich vom Wannenkopf) steht nicht zur Diskussion.

6. a) Falls eine Abwertung der Alpenschutzzone C am 
Riedberger Horn in die Zone B erwogen wird, wie 
ist eine solche Abwertung naturschutzfachlich 
und vor dem Hintergrund der Alpenkonvention be-
gründet?

Bei der Ausweisung der Zonen im Alpenplan sind im Rah-
men einer Gesamtkonzeption die Erholungsbedürfnisse der 
Bevölkerung, die naturschutzfachlichen Belange, die Ab-
wehr von Naturgefahren sowie touristische und wirtschaft-
liche Ansprüche in einer Gesamtabwägung zu einem ange-
messenen Ausgleich zu bringen. 

 b) Wie ist das Verfahren der Abwertung von C nach 
B?

 c) Wer gibt Stellungnahmen dazu ab?
Zunächst ist von der obersten Landesplanungsbehörde im 
Benehmen mit den übrigen Ressorts ein Entwurf zur Ände-
rung der Zonenabgrenzungen im Alpenplan des LEP aus-
zuarbeiten. Nach der Billigung des Entwurfs im Ministerrat 
wird das nach dem Bayerischen Landesplanungsgesetz 
vorgeschriebene Beteiligungsverfahren durchgeführt. Nach 
Auswertung des Beteiligungsverfahrens werden eine weite-
re Behandlung im Ministerrat sowie die abschließende Be-
handlung im Landtag erfolgen.

7. a) Stimmt die Staatsregierung der Aussage des Lan-
desbundes für Vogelschutz zu, dass es sich beim 
Riedberger Horn aufgrund der bedeutenden Popu-
lation des Birkhuhns (5 % des deutschen Bestan-
des) um ein faktisches europäisches Vogelschutz-
gebiet handelt?

 b) Wenn nein, wie groß müsste die Birkhuhnpopula-
tion sein, um eine solche Einstufung zu rechtferti-
gen?

 c) Wenn ja, welche Konsequenzen sieht die Staatsre-
gierung für das geplante Projekt?

Eine Aussage darüber, ob es sich beim Gebiet „Riedberger 
Horn“ um ein sog. faktisches Vogelschutzgebiet nach der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs handelt, 
setzt eine aktuelle und detaillierte vorhabenbezogene Erhe-
bung der erforderlichen Daten voraus. Diese Frage ist daher 
im Laufe der weiteren notwendigen Genehmigungsverfah-
ren zu klären.

8.  Wie bewertet die Staatsregierung die Entschei-
dung des österreichischen Verwaltungsgerichts-
hofs zum Bodenschutzprotokoll der Alpenkon-
vention (Entscheidung Mutterer Alm 2004), in der 
festgestellt wurde, dass das Genehmigungsver-
bot für Skipisten in labilen Gebieten nicht durch 
Auflagen außer Kraft gesetzt werden kann, dass 
die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen 
für labile Gebiete nicht vorgesehen ist und dass 
als „labil“ nicht nur ein Rutschhang im Sinne ei-
ner Massenbewegung gilt, sondern Wortlaut und 
Zweck der Bestimmung auch das langsame Hang-
kriechen, Gleitungen, Muren und Steinschlag er-
fassen?

Gegenstand der Entscheidung des Österreichischen Ver-
waltungsgerichtshofs vom 8. Juni 2005 ist ein Genehmi-
gungsbescheid der Tiroler Landesregierung vom 4. Februar 
2003 nach § 17 des österreichischen Umweltverträglich-
keitsprüfungsgesetzes 2000 für eine Verbindung der Skige-
biete Mutterer Alm und Axamer Lizum. Diese Entscheidung, 
die ein unabhängiges Gericht eines anderen Staates getrof-
fen hat, wird von bayerischer Seite nicht bewertet.


